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Anlage 

Vollzug des Art. 18 Abs. 2a BayStrWG 
 

Gebührenverzeichnis 

gem. § 9 der Sondernutzungssatzung 

der Stadt Fürstenfeldbruck (SNGVerZ) 
gültig ab 01.04.2010 

 
 
1.  Auslagekästen, Schaukästen, Automaten und ähnliche Einrichtungen 
 bei einer Ausladung über 15 cm 
 1)  für ein Volumen bis zu 0,1cbm   jährl.    22,00 € 
 2)  je weitere angefangene 0,1 cbm Volumen jährl.    16,50 € 
  Vereinskästen sind gebührenfrei 
 
2. Container 
 1)  bis 7 cbm proTag        5,50 € 

2)   über 7 cbm pro Tag        8,80 € 
  

3. Baugerüste, Bauhütten, Baumaterial, Baumaschinen 
 einschl. Geleise, Arbeitswagen oder mit Bauzäunen 
 1)  auf Straßen und Gehwegen 
  pro angefangene qm pro Woche        2,20 € 

2)  auf geb.pfl. Parkplätzen pro angefangene qm pro Woche      6,60 € 
 

4. Abstellen von Fahrzeugen, Möbel-, Wohn-, Last-, Personen-, 
 Geräte-, Camping-, Werbe- u. sonstigen Wagen, Omnibusse, 
 Anhänger, Wohnmobile über 24 Stunden  
 pro Tag         5,50 € 
 bis        11,00 € 

 
5. Fahrradständer  
 und andere Vorrichtungen zum Abstellen von Fahrrädern         gebührenfrei 
 
6. Absperrungen für gewerbliche Filmaufnahmen 
 pro angefangenen Tag        82,50 € 
 
7. Dekorationsgegenstände z. B. Zierzäune, Sonnenschirme 
 (Blumentröge sind gebührenfrei) 
 je Stück mtl.         6,60 €  
 bis          11,00 € 
 
8. Reklamemasten (z. B. Peitschenmasten an Tankstellen) 
 a) mit Beleuchtung je Stück jährl.       99,00 € 

b)  ohne Beleuchtung je Stück jährl.       55,00 € 
 

9. Reklameschilder, Reklametafeln 
 freistehend  je Stück wöchentl.          3,30 €  
 
10. Informationsstände je Stück pro Tag       11,00 € 
 
11.  Rohre, Kabel, sonstige Leitungen, die nicht 
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 der öffentlichen Versorgung dienen (oberirdisch) 
 pro angefangenen Ifd. m pro Woche         0,55 € 
 
12. Tische und Stühle und Bänke vor Gastwirtschaften, Cafe, Eisdielen usw. 
 pro angefangenen qm in Anspruch genommene 
 FIäche  pro Saison      11,00 € 
 
13. Verkaufsstände und Werbeausstellungen 
 (Warenkörbe, Obst- und Gemüsesteigen oder 
 andere bewegliche Einrichtungen, die der 
 Ausstellung von Waren dienen) 
 pro angefangenen qm in Anspruch genommene 
 FIäche  mtl.         7,70 € 
 
14. Aufstellen von Plakatständern  
 bis 10 Stück     11,00 € 
 11 bis 20 Stück      16,50 € 
 bis 30 Stück      22,00 € 
 
14a.Benutzung feste Plakatstandorte 
 pro Tag / pro Standort       0,10 € 
 
15  Transparente pro Stück / max. 14 Tage     11,00 € 
 
16. abgestellte Kfz (Schrott Kfz; Entfernung gemäß BayStrWG) / pro Tag    5,50 € 
 
17. Unerlaubte Sondernutzung:    doppelte Gebühr entsprechend 
 
 
 
Gemäß § 9 Abs. 7 SNS wird für die Erlaubniserteilung neben den Sondernutzungsgebühren auch 
eine Verwaltungsgebühr nach dem Bayer. Kostengesetz (§ 1 Abs. 2 VwKostG) i.V.m. der Satzung 
über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der 
Stadt Fürstenfeldbruck (Kostensatzung) erhoben: 
 
Gemäß Tarif-Nr. 630 KommKVZ      10,00 bis 1000,00 € 
 
 
Fürstenfeldbruck, den 24.03.2010 
 
 
 
Sepp Kellerer 
Oberbürgermeister 
 
 
Stadtratsbeschluss vom 23.03.2010; ortsüblich bekannt gemacht durch Anschlag an den städt. 
Amtstafeln vom 24.03.2010 – 07.04.2010. 


